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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Einzelfragen der Sicherung eines geordneten Gerichtsverfahrens 

 

§ 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) bestimmt, dass mündliche Verhandlungen vor dem 
erkennenden Gericht öffentlich stattfinden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) ist der durch § 169 GVG gewährleistete Öffentlichkeitsgrundsatz 
zudem im verfassungsmäßigen Rechtsstaatsprinzip verankert. Ton- und Fernseh-Rundfunkauf-
nahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröf-
fentlichung ihres Inhalts sind hingegen grundsätzlich unzulässig, § 169 Abs. 1 Satz 2 GVG. 

Die §§ 170 ff. GVG sehen verschiedene Beschränkungen des Öffentlichkeitsgebots vor. So sind 
etwa Verfahren in Familiensachen (§ 170 GVG) oder Strafverfahren gegen Jugendliche (§ 48 
Abs. 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG)) grundsätzlich nicht öffentlich. Daneben gibt es noch weitere 
Vorschriften in den §§171a, 171b, 172 GVG, nach denen die Öffentlichkeit durch das erken-
nende Gericht ausgeschlossen werden kann oder muss, beispielsweise wenn nach § 172 Nr. 1 
Alt. 2 GVG eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu besorgen ist. Das ist etwa dann der Fall, 
wenn durch Störungen die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptverhandlung beeinträchtigt 
wird oder dies ernsthaft zu befürchten ist (vgl. Pabst, § 172 GVG, Rn. 3). Vor Ausschluss der Öf-
fentlichkeit – als letztem Mittel – sind jedoch in der Regel zunächst mildere Maßnahmen zu er-
greifen, insbesondere wenn es sich um individuell zurechenbare Störungsursachen handelt (vgl. 
Pabst, § 172 GVG, Rn. 3). Mildere Maßnahmen sind in den §§ 176 ff. GVG geregelt (vgl. Allgayer). 

Zunächst bestimmt § 176 Abs. 1 GVG, dass die „Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung“ 
dem Vorsitzenden (eines Spruchkörpers) obliegt. Dies gilt für alle Gerichtszweige (vgl. Kis-
sel/Mayer, Rn. 55). Diese sogenannte „Sitzungspolizei“ befugt den Vorsitzenden zu Maßnahmen 
zur Sicherung der äußeren Ordnung einer konkreten Verhandlung als Grundlage für eine objek-
tive Entscheidungsfindung und zum Schutz von Persönlichkeitsrechten von Prozessbeteiligten 
(vgl. Kissel/Mayer, Rn. 1). Dazu zählen auch die Beschränkung des Zugangs zum und die Verwei-
sung einzelner Personen aus dem Sitzungssaal im Rahmen einer Verhandlung sowie etwa das 
Untersagen des Fotografierens aus dem Zuhörerraum während der Verhandlung, das Unterlassen 
von Beifalls- oder Missfallenskundgebungen oder die Anordnung, Ruhe zu bewahren (vgl. Sch-
mitt). 
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Gemäß § 177 Satz 1 GVG können Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige (Prozessbetei-
ligte) oder bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen (Zuschauer) aus dem Gerichtssaal ent-
fernt werden, wenn sie die nach § 176 GVG zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen An-
ordnungen des Vorsitzenden missachten. Außerdem können gegen sie Ordnungshaft bis zu vier-
undzwanzig Stunden verhängt werden, wenn sie penetrant die Verhandlung stören. Die Anord-
nung erfolgt gegenüber Personen, die nicht an der Verhandlung beteiligt sind, durch den Vorsit-
zenden, in den übrigen Fällen durch das Gericht, vgl. § 177 Satz 2 GVG. 

Zudem können gemäß § 178 Abs. 1 Satz 1 GVG gegen Prozessbeteiligte oder Zuschauer, die sich 
in der Sitzung einer Ungebühr (Ungehörigkeit) schuldig machen, Ordnungsmittel in Form eines 
Ordnungsgeldes bis zu eintausend Euro oder Ordnungshaft bis zu einer Woche festgesetzt und 
sofort vollstreckt werden. Auch hier entscheidet über die Festsetzung von Ordnungsmitteln ge-
genüber Personen, die bei der Verhandlung nicht beteiligt sind, der Vorsitzende, in den übrigen 
Fällen das Gericht (§ 178 Abs. 2 GVG). „Objektiv erfordert die Ungebühr ein Verhalten, das geeig-
net ist, den sachlichen und unpolemischen Sitzungsverlauf zu beeinträchtigen oder das Gericht 
als Institution bzw. die Ausübung seiner Tätigkeit verächtlich zu machen.“ (Pabst, § 178 GVG, 
Rn. 4). Ungebührliches Verhalten liegt etwa bei Beleidigungen gegenüber anderen Verfahrensbe-
teiligten, bei Zwischenrufen während der Verhandlung, gezielten Provokationen, aber auch bei 
rein passiven Verhaltensweisen, wie etwa das ständige demonstrative Sich-Abwenden vom Ge-
richt, vor (vgl. Pabst, § 178 GVG, Rn. 4ff.). 

Ferner kann der Vorsitzende nach § 175 Abs. 1 GVG den Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen 
unerwachsenen und solchen Personen versagen, die in einer der Würde des Gerichts nicht ent-
sprechende Weise erscheinen. Unwürdiges Erscheinen ist etwa dann gegeben, wenn eine Person 
in angetrunkenem oder verwahrlostem Zustand oder in anstößiger Kleidung erscheint (vgl. Pabst, 
§ 175 GVG, Rn. 4). 
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